
Mit der Verordnung Nr. 2006 – 346 vom 
23. März 2006, die am 25. März 2006 in 
Kraft getreten ist, hat die französische Re-
gierung das französische Kreditsicherungs-
recht grundlegend reformiert. Mit der Mo-
dernisierung zahlreicher häufig veralteter 
Sicherungsmittel soll die Kreditvergabe in 
Frankreich angekurbelt werden.

Durch die Reform wurde das Recht der 
Kreditsicherheiten neu strukturiert und 
zahlreiche in Nebengesetzen enthaltene 
Regelungen in das französische Zivilge-
setzbuch (Code Civil)* eingearbeitet. 

Neue Struktur

Fortan wird klar differenziert zwischen den 
Personalsicherheiten einerseits und den 
Realsicherheiten andererseits. Die Perso-
nalsicherheiten sind nunmehr in den Arti-
keln 2287-1 bis 2322 geregelt. Es gibt 
grundsätzlich drei Personalsicherheiten: 

– die Bürgschaft,

– die eigenständige Garantie und 

– die Absichtserklärung (lettre d’intention).

Das Recht der Bürgschaft ist unverändert 
geblieben, da der Gesetzgeber die Regie-
rung zu einer entsprechenden Reform 
nicht ermächtigt hatte. Hier bleibt es bei 
den zum Teil umständlichen Formvor-
schriften des bisherigen Rechts. 

Die neuen Rechtsinstitute der autonomen 
Garantie und der Absichtserklärung wer-
den fortan in den Artikeln 2321 und 2322 
geregelt. Die autonome Garantie wird in 
Artikel 2321 als die Verpflichtung defi-
niert, durch die sich der Garantiegeber im 
Hinblick auf die Schuld eines Dritten ver-
pflichtet, einen Betrag entweder auf erstes 
Anfordern oder aber nach vereinbarten 

Modalitäten zu zahlen. Die Absichtserklä-
rung ist nach Artikel 2322 die Verpflich-
tung, etwas zu tun oder zu unterlassen im 
Hinblick auf die Unterstützung des 
Schuldners bei der Erfüllung seiner Ver-
bindlichkeiten gegenüber dem Gläubiger.
Im Gegensatz zur Bürgschaft handelt es 
sich bei beiden Sicherheiten um eigen-
ständige Verpflichtungen des Sicherungs-
gebers ohne jegliche Akzessorietät. Auf-
grund der weit reichenden Folgen darf die 
eigenständige Garantie auch nicht im Zu-
sammenhang mit einem Verbraucherkredit 
oder einem Immobilienkredit bestellt wer-
den (Artikel L 313-10-1 franz. Verbrau-
cherschutzgesetz). 

Da beide Sicherheiten als „Garantien“ im 
Sinne von Artikel L 225-35 Absatz 4 des 
französischen Handelsgesetzbuches ange-
sehen werden dürften, wird hinsichtlich 
ihrer Bestellung stets die Zustimmung des 
Verwaltungsrates notwendig sein, um ge-
genüber der die Sicherheit bestellenden 
Gesellschaft auch wirksam zu sein. Hierauf 
müssen Sicherungsnehmer also auch im 
Zusammenhang mit diesen beiden neuen 
Sicherungsmitteln achten, sofern die Si-
cherheit durch eine Gesellschaft bestellt 
wird.

Mobiliarsicherheiten

Das Pfandrecht nimmt auch im neuen 
französischen Recht der Kreditsicherheiten 
eine herausragende Stellung ein. Es ist und 
bleibt die geläufigste Mobiliarsicherheit. 
Im Gegensatz zum deutschen Recht sind 
die Rechtsinstitute der Sicherungsübereig-
nung und der Sicherungszession unverän-
dert kaum bekannt und in der Praxis nur 
wenig verbreitet. Teilweise werden diese 
Kreditsicherungsmittel gar für unzulässig 
gehalten.

Dies sollten insbesondere deutsche Darle-
hensgeber bei der Bestellung von Sicher-
heiten über die Grenze beachten, da nach 
international-privatrechtlichen Gesichts-
punkten durchaus französisches Recht für 
die Beurteilung der Wirksamkeit der Siche-
rungsbestellung zu beachten sein kann.

Bestellung des Pfandrechts: Im Unterschied 
zum früheren Recht ist das Pfandrecht 
nunmehr kein Realvertrag mehr und erfor-
dert damit auch nicht mehr die Übergabe 
des Pfandguts. Durch die Reform wurde 
damit erstmals das besitzlose Pfandrecht in 
das französische Zivilrecht eingeführt. Ein 
Pfandrecht kann damit nunmehr allein 
durch schriftliche Vereinbarung bestellt 
werden, wobei der Vertrag Angaben zu der 
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Im Frühjahr dieses Jahres wurde in Frank-
reich das Recht der Kreditsicherheiten 
grundlegend reformiert. Bei seinem Über-
blick über die aktuellen Regelungen legt 
der Autor sein Hauptaugenmerk auf die 
Neuerungen und geht zunächst auf die 
Mobiliar- und dann auf die Immobiliarsi-
cherheiten ein. Seine Bewertung: Das neue 
Recht der Kreditsicherheiten erscheint 
moderner und für den Darlehensgeber 
und Sicherungsnehmer effizienter. Durch 
die Einführung der bislang unzulässigen 
Verfallsklausel, so die Erläuterung, kann 
der Sicherungsnehmer das Pfandgut häu-
fig schon aufgrund des Sicherungsvertra-
ges verwerten, in dem er es in sein Eigen-
tum überführt und anschließend veräu-
ßert. Hierdurch werde die Verwertung 
erheblich beschleunigt und sei insgesamt 
kostengünstiger und effizienter. Die Kre-
ditsicherungsinstitute der Sicherungs-
übereignung und -zession sieht er demge-
genüber im französischen Recht nach wie 
vor umstritten und in der Praxis wenig 
eingesetzt. (Red.)
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zu besichernden Forderung, zum verpfän-
deten Gegenstand sowie nähere Angaben 
zu seiner Art enthalten muss (Artikel 
2336).

Artikel 2334 stellt klar, dass allein eine 
Pfandrechtsbestellung durch einen Dritten 
nicht dazu führt, dass der Pfandgläubiger 
auch anderes Vermögen als das Pfandgut 
verwerten kann, so dass der Dritte über das 
Pfandrecht hinaus keine persönliche Ver-
pflichtung gegenüber dem Pfandgläubiger 
eingeht, es sei denn, er hat zusätzlich eine 
Bürgschaft übernommen. 

Pfandregister

Ist der Sicherungsgeber im gesetzlichen Gü-
terstand der Errungenschaftsgemeinschaft 
verheiratet, so regelt Artikel 1422, dass die 
Verpfändung von Gemeinschaftsgut der 
Zustimmung seines Ehegatten bedarf. Zur 
Wirksamkeit einer Verpfändung gegenüber 
Dritten ist nach Artikel 2337 und Artikel 
2338 entweder die Übergabe des Pfandguts 
an den Gläubiger oder einen bestimmten 
Dritten notwendig oder aber, sofern das 
Pfandrecht besitzlos bestellt werden soll, 
die Veröffentlichung der Verpfändung in 
einem Pfandregister erforderlich.

Nach neuem Recht können auch zukünfti-
ge Sachen oder Sachgemeinschaften (Arti-
kel 2333 Absatz 2) oder auch Gattungssa-
chen verpfändet werden, wenn die Pfän-
dungsvereinbarung die Verpflichtung des 
Pfandschuldners enthält, die Pfandsachen 
bei Abhandenkommen durch Sachen glei-
cher Art und Güte zu ersetzen (Artikel 
2342). 

Verwertung des Pfandgutes: Die Verwer-
tung des Pfandes wurde erheblich verein-
facht und beschleunigt. Weiterhin unzu-
lässig ist der freihändige Verkauf des 
Pfandgutes. Es ist dem Gläubiger jedoch 
fortan möglich, das Pfandgut über einen 
Zwangsverkauf nach den Vorschriften des 
Zwangsvollstreckungsgesetzes zu verwer-
ten oder aber die gerichtliche Zuteilung 
des Pfandgutes zu beantragen, ohne dass 
zuvor ein Sachverständigengutachten not-
wendig ist, wie dies zuvor erforderlich 
war. 

Das bislang existierende Verbot des Pfand-
vertrages mit Verfallsklausel (pacte com-
missoire) wurde durch die Reform aufge-
hoben. Der Pfandgläubiger kann damit im 
Falle der Säumigkeit des Schuldners und 

vorbehaltlich der Einholung eines Sachver-
ständigengutachtens auch unmittelbar Ei-
gentümer des Pfandgutes werden.

Einführung des besitzlosen Pfandrechts 
an Warenlagern

Sonderproblem – Verpfändung von Waren-
lagern: Eine wesentliche Neuerung bringt 
die Reform im Bereich der Verpfändung 
von Warenlagern. Angesichts der Tatsache, 
dass die französische Praxis bislang nur das 
Besitzpfandrecht kannte und die Glo-
balzession oder -übereignung in der Praxis 
nicht zulässig oder bekannt war, bedurfte 
es nach alter Rechtslage stets der Einschal-
tung von Dienstleistern, die das Warenla-
ger des Sicherungsgebers umzäunten und 
nur Befugten den Zutritt gewährten, um 
äußerlich eine Übergabe des Lagers zu ma-
nifestieren. Dieses Verfahren erwies sich in 
der Praxis jedoch als zu umständlich und 
kostenintensiv. 

Um der Praxis ein effektiveres und einfa-
cheres Kreditsicherungsmittel im Zusam-
menhang mit Warenlagern an die Hand zu 
geben, hat die Regierung nun auch das be-
sitzlose Pfandrecht an Warenlagern einge-
führt, wobei dieses Kreditsicherungsmittel 
nur zugunsten von Banken und Kreditins-
tituten eingesetzt werden kann. 

Ein solches Pfandrecht kann durch privat-
rechtschriftliche Vereinbarung eingeräumt 
werden, wobei diese Vereinbarung be-
stimmte Angaben enthalten muss, um 
wirksam zu sein (Artikel L 527-1 Code de 
Commerce). Zudem ist eine Eintragung der 
Pfandrechtsbestellung in einem öffentli-
chen Register erforderlich, das bei dem 
Gericht geführt wird, an dem der Schuld-
ner seinen Gesellschafts- oder Wohnsitz 
hat. Erfolgt die Eintragung nicht innerhalb 
der gesetzlichen Fristen, so ist die Pfand-
rechtsbestellung unwirksam (vergleiche 
Artikel L 527-4 Absatz 1 Code de Com-
merce).

Verpfändung von Forderungen
als Kern der Reform

Im Gegensatz zum ordentlichen gesetzli-
chen Pfandrecht ist bei Warenlagern der 
Pfandvertrag mit Verfallsklausel untersagt 
(vergleiche Artikel L 527-4 Code de Com-
merce). Das Lager kann nur durch öffentli-
che Versteigerung (vergleiche Artikel 2346) 
oder aber durch gerichtliche Zuteilung ver-
wertet werden (vergleiche Artikel 2347). 

Verpfändung von Forderungen: Der für die 
Praxis wohl wichtigste Punkt in der Reform 
betrifft die Verpfändung von Forderungen. 
Wie bereits einleitend erwähnt, kennt das 
bisherige französische Recht mit Ausnah-
me der so genannten Cession Dailly, die 
auf den Handelsverkehr beschränkt ist, die 
Sicherungsabtretung nicht, so dass im 
Zusammenhang mit Forderungen bis auf 
wenige Ausnahmen (Software und Lebens-
versicherungen) grundsätzlich auf das all-
gemein für Forderungen nicht adäquate 
allgemeingesetzliche Pfandrecht zurückge-
griffen wurde. 

Auch hier hat die Regierung die gesetzli-
che Regelung verbessert und sowohl die 
Pfandrechtsbestellung als auch die -ver-
wertung erleichtert. Die Pfandrechtsbe-
stellung an einer Forderung muss schrift-
lich erfolgen, um wirksam zu sein. Betrifft 
die Verpfändung zukünftige Forderungen, 
so müssen diese zumindest bestimmbar 
sein. Das Pfandrecht an einer zukünftigen 
Forderung entsteht mit der Entstehung der 
Forderung. Eine besondere Publizität ist im 
Gegensatz zum alten Recht zur Wirksam-
keit der Verpfändung gegenüber dem 
Drittschuldner nicht mehr notwendig. Die 
Verpfändung muss diesem lediglich ange-
zeigt und nicht, wie bislang, durch Ge-
richtsvollzieher zugestellt werden oder 
aber der Drittschuldner muss als Partei an 
der Pfandrechtsbestellung teilnehmen, da-
mit sie auch ihm gegenüber wirksam ist.
 
Immobiliarsicherheiten 

Betrifft die Verpfändung ein Bankkonto, so 
umfasst die verpfändete Forderung den 
Kontostand zum Zeitpunkt der Verwertung 
der Sicherheiten, gleich ob dieser vorläufig 
oder endgültig ist. Im Säumnisfall hat der 
Gläubiger die Wahl (Artikel 2365). Entwe-
der er beantragt sofort die Zuteilung des 
gepfändeten Anspruchs durch Gerichtsent-
scheidung oder aufgrund einer mit dem 
Pfandschuldner getroffenen Vereinbarung 
(Verfallsklausel) oder er wartet die Fällig-
keit der zu sichernden Forderung ab. In 
diesem Fall lässt er sich den fälligen An-
spruch wie oben beschrieben auszahlen, 
gleich ob dem Drittschuldner die Pfändung 
mitgeteilt wurde oder nicht.

Eine mit der Grundschuld vergleichbare Si-
cherheit kennt das französische Recht 
nicht. Im Zusammenhang mit Immobiliar-
sicherheiten ist in Frankreich nach wie vor 
die Hypothek das geläufigste Kreditsiche-
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rungsmittel. Die Vorschriften zur Hypothek 
wurden im Zuge der Reform so vereinfacht, 
dass einige Autoren die Hypothek nun als 
eine sinnvolle Alternative zur Bürgschaft 
ansehen.

Bestellung der Hypothek: Hinsichtlich der 
Bestellung ist zwar nach wie vor die nota-
rielle Form erforderlich, allerdings ist es 
nicht mehr erforderlich, dass zwei Notare 
oder ein Notar in Anwesenheit von zwei 
Zeugen die Bestellung der Hypothek beur-
kunden müssen. Ferner können Hypothe-
ken fortan nach Artikel 2420 in drei Aus-
nahmefällen auch für zukünftige Immobi-
lien bestellt werden: 

1. fehlende oder unzureichend existente 
Güter, 

2. Verlust oder Wertverlust des belasteten 
Grundstücks, so dass dieses die Forderung 
nur unzureichend absichert,

3. begonnene Baumaßnahmen oder ledig-
lich in Planung befindliche Baumaßnah-
men auf einem fremden Grundstück.

Die Hypothek kann zugleich auch für 
zukünftige Forderungen bestellt werden, 
sofern diese zumindest bestimmbar sind 
(Artikel 2421). Dies gilt auch für eine un-
bestimmte Zeit, wobei der Besteller die 
Hypothek hier jederzeit kündigen kann 
(Artikel 2423). 

Artikel 2423 bestimmt ferner, dass zur 
Wirksamkeit der Bestellung die zu besi-
chernde Forderung im notariellen Vertrag 
angegeben werden muss.

Verwertung der Hypothek 
erheblich vereinfacht

Verwertung der Hypothek: Auch die Ver-
wertung der Hypothek wurde erheblich 
vereinfacht, da fortan sowohl die gericht-
liche als auch die vertragliche (pacte com-
missoire) Zuteilung der Immobilie an den 
Hypothekengläubiger möglich ist, sofern 
die Immobilie nicht den Hauptwohnsitz 
des Schuldners darstellt (Artikel 2458 und 
Artikel 2459) und vorbehaltlich der Einho-
lung eines Wertgutachtens (Artikel 2460).

Wiederaufladbare Hypothek: Noch innova-
tiver ist die Verordnung insoweit, als sie 
eine so genannte wiederaufladbare Hypo-
thek einführt. Dies bedeutet, dass ein und 
dieselbe Hypothek verschiedene bereits 

existierende oder künftige Forderungen 
nacheinander oder zeitgleich absichern 
kann. 

Jede besicherte Forderung hat den Rang, 
der ihr durch die ursprüngliche Eintragung 
zugeteilt wird. Die notarielle Vereinbarung 
wird in der Form eines Hinweises am Ran-
de der Urschrift veröffentlicht (mention en 
marge), um auch Dritten gegenüber wirk-
sam zu sein (Artikel 2430 und Artikel 
2422). Bei Nichteinhaltung dieser Form-
vorschrift erfolgt die Löschung (Artikel 
2440). Das Eintragungsprotokoll, welches 
beim Hypothekenregister hinterlegt wird, 
muss ausdrücklich auf die Wiederauflad-
barkeit der einzutragenden Hypothek hin-
weisen (Artikel 2428). Revolvierende Dar-
lehen können nicht mittels wiederauflad-
barer Hypotheken besichert werden.

Durch das amerikanische 
Modell inspiriert

Eine vor In-Kraft-Treten der Verordnung, 
das heißt vor dem 25. März 2006 eingetra-
gene Hypothek kann nach Artikel 59 in 
eine so genannte wiederaufladbare Hypo-
thek umgewandelt werden kann, sofern 
ein Zusatzvertrag geschlossen wird, wo-
nach die Hypothek auch andere Forderun-
gen unter den Voraussetzungen des Artikel 
2422 des Code Civil besichern kann und 
der Zusatzvertrag in der Form des Artikel 
2428 veröffentlicht wird. Allerdings ist ein 
solcher Zusatzvertrag nicht gegenüber 
Dritten wirksam, die eine Hypothek entwe-
der vor dem Zeitpunkt des In-Kraft-Treten 
der Verordnung haben eintragen lassen 
oder zwischen In-Kraft-Tretens der Verord-
nung und der Eintragung des Zusatzver-
trages haben eintragen lassen.

Hypothekarische Sicherung eines tilgungs-
freien Darlehens: Inspiriert durch das ame-
rikanische Modell reverse mortgage kön-
nen in Frankreich fortan auch tilgungsfreie 
Darlehen hypothekarisch besichert werden. 
Hierbei bewilligt ein Kreditinstitut einer 
natürlichen Person ein Darlehen, das am 
Ende seiner Laufzeit entweder zum Todes-
zeitpunkt oder aber zum Zeitpunkt des 
Verkaufes der durch die Hypothek belaste-
ten Immobilie (Artikel L 314-1 Code de la 
consommation) zu tilgen ist. 

Die Hypothek kann in solchen Fällen nur 
auf ausschließlich zu Wohnzwecken die-
nende Immobilien eingetragen werden. Die 
Hypothekenbestellung erfolgt auch hier 

durch notarielle Urkunde. Das von der 
Bank dem Kunden vorzulegende Angebot 
auf Abschluss eines solchen Darlehens hat 
strengen gesetzlichen Vorgaben zu ent-
sprechen (Artikel L 314-5 ff. Code de la 
consommation).
 
Die Verbindlichkeiten des Darlehensnehmers 
oder seiner Rechtsnachfolger dürfen nie 
den Wert seiner Immobilie zum Zeitpunkt 
des Vertragsendes übersteigen, der notfalls 
mittels Sachverständigengutachtens ermit-
telt werden muss (Artikel L 314-9, L 314-13, 
L 314-14 Code de la consommation). Hin-
gegen ist eine vorzeitige Rückführung  
des Darlehens immer möglich. Um die 
Verbraucher vor dem unbeachteten Einge-
hen solcher Verpflichtungen zu schützen, 
ist die Werbung für solche Darlehenspro-
dukte streng reglementiert und Haustür-
geschäfte unzulässig. Derartige Hypothe-
ken können durch gerichtliche Zuteilung 
oder aber durch vertragliche Übernahme 
(pacte commissoire) in das Eigentum ver-
wertet werden. 

Kostengünstiger und effizienter

Das neue Recht der Kreditsicherheiten er-
scheint moderner und für den Darlehens-
geber und Sicherungsnehmer effizienter. 
Insbesondere die bislang unzulässige Ver-
fallsklausel (so genannte pacte commis-
soire) wurde für zahlreiche Kreditsiche-
rungsmittel zugelassen. Hierdurch kann 
der Sicherungsnehmer das Pfandgut häu-
fig schon aufgrund des Sicherungsvertra-
ges verwerten, in dem er es in sein Eigen-
tum überführt und anschließend veräu-
ßert. Hierdurch wird die Verwertung 
erheblich beschleunigt und ist insgesamt 
kostengünstiger und effizienter. Die Kre-
ditsicherungsinstitute der Sicherungs-
übereignung und -zession sind demgegen-
über im französischen Recht nach wie vor 
umstritten und werden in der Praxis wenig 
eingesetzt. 

Angesichts der Tatsache, dass einige Ge-
richte diese Sicherungsmittel in ein Pfand-
recht umqualifiziert und anschließend we-
gen Nichteinhaltung der für die Pfand-
rechtsbestellung notwendigen Vorgaben 
für unwirksam erklärt haben, ist bei ihrer 
Verwendung über die Grenze hinweg Vor-
sicht geboten.

Fußnote
* Alle Artikel ohne Gesetzesangaben sind solche des 
Code Civil.
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